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geringfügig grundlegende Rechte und 
Interessen, die durch die Verfassung 
und die Gesetze der DDR geschützt 
werden (Schutz und Mehrung des 
sozialistischen Eigentums, Gewähr
leistung des persönlichen Eigentums, 
Unverletzbarkeit der Wohnung, 
Schutz der Ehre und Würde des 
Bürgers). V. wirken störend im Zu
sammenleben der Bürger. Sie bilden 
eine eigenständige, besondere Gruppe 
von -> Rechtsverletzungen. Die ge
setzliche Regelung der Verantwort
lichkeit für V. wurde im Zusammen
hang mit dem Strafgesetzbuch (1968) 
geschaffen. Diese Regelung sieht dem 
Charakter solcher Rechtsverletzungen 
angemessene gesellschaftliche Reak
tionsformen vor. Die einheitliche 
Regelung der Verfolgung und der 
Verantwortlichkeit erhöht die Rechts
sicherheit der Bürger und gründet 
sich auf die gewachsene Fähigkeit 
und Bereitschaft der Werktätigen, an 
der Bekämpfung dieser Rechtsver
letzungen mitzuwirken. Die häufig
sten V. sind die zum Nachteil des 
sozialistischen sowie des persönlichen 
und des privaten Eigentums. Die 
Eigentums-V. sind in Form von 
Diebstahl oder Betrug in der Regel 
erstmalig begangene Rechtsverletzun
gen, die geringfügig sind und deren 
Schaden 50 M nicht wesentlich über
steigt. Die Verantwortlichkeit für 
diese V. kann durch verschieden
artige rechtliche Maßnahmen, so z. B. 
durch polizeiliche Strafverfügung oder 
mit der Beratung und Entscheidung 
durch ein gesellschaftliches Gericht 
verwirklicht werden. Weitere V. sind 
Beleidigungen und Verleumdungen 
sowie Hausfriedensbruch gegen Bür
ger. Die Feststellung und Verwirk
lichung der Verantwortlichkeit für 
diese V. obliegt allein den -> ge
sellschaftlichen Gerichten. Der ge
schädigte Bürger kann sich, wenn der 
Täter bekannt ist, zur Feststellung 
der Verantwortlichkeit für eine V. 
unmittelbar an das zuständige gesell
schaftliche Gericht wenden ; wenn 
der Täter unbekannt ist, an die

Verfügung

Volkspolizei, die zur Untersuchung 
der Sache verpflichtet ist.

Verfügung (staatliche): Rechtsakt
eines staatlichen Organs im Prozeß 
der Ausübung staatlicher -> Ver
waltung an einen konkreten Adres
saten (z. B. Bürger bzw. nichtunter
stelltes staatliches Organ, Einrich
tung). In Wissenschaft und Praxis 
gibt es keine einheitliche Terminolo
gie für diese Art von Rechtsakten 
staatlicher Organe. Sie werden 
als Verpflichtungen, Genehmigungen, 
Erlaubnisse oder Auflagen be
zeichnet, je nach ihrem verpflichten
den oder begünstigenden Inhalt für 
den Adressaten. Die V. ist von staat
lichen -> Weisungen zu unterschei
den. Eine V. kann nur auf der 
Grundlage einer konkreten recht
lichen Regelung erlassen werden, die 
bestimmt, welches staatliche Organ 
unter welchen Voraussetzungen dazu 
berechtigt ist. Sie begründet ein 
konkretes Rechtsverhältnis zwischen 
dem erlassenden staatlichen Organ 
und dem Adressaten. In V. wird das 
Zusammenwirken staatlicher Organe 
mit exakt abgegrenzten und aufein
ander abgestimmten Rechten und 
Pflichten geregelt; die Teilnahme der 
Werktätigen oder ihrer Organisa
tionen an der staatlichen Verwaltung 
in rechtlich bestimmten Verfahrens
weisen organisiert; die Verant
wortung staatlicher Organe erhöht, 
indem V. präzise die Rechtsfolgen 
und bei Rechtsverletzungen die Ver
antwortlichkeit bestimmen. Eine V. 
kann nur in einem rechtlich genau 
festgelegten Verfahren aufgehoben 
oder geändert werden ; dem Betroffe
nen steht gegen den Erlaß, die Auf
hebung oder Änderung einer V. ein 
Einspruchsrecht zu. Soweit in Rechts
vorschriften für den Erlaß einer V. 
keine Form vorgeschrieben ist, kann 
sie mündlich, schriftlich, fernmündlich 
oder durch Zeichen (wie z. B. die 
Verkehrsregelung durch Angehörige 
der Deutschen Volkspolizei) erlassen 
werden. Die Schriftform gewähr-
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